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Abstimmungspaket vom 13. Februar 2022 
 

 

JA zur Abschaffung der Stempelsteuer 

Die Emmissionsabgabe ist im Bundesgesetz über die 
Stempelsteuer geregelt. Wird ein Unternehmen 
gegründet und beteiligen sich Personen und 
Unternehmen z. B. durch Aktien, so besteuert der 
Bund den Wert dieser Aktien mit der Emmissions-
abgabe. Die Emissionsabgabe wird dann fällig, wenn 
ein Unternehmen Eigenkapital aufnimmt. Sie beträgt 
ein Prozent des aufgenommenen Eigenkapitals. Ein 
Unternehmen muss die Emissionsabgabe aber nur 

dann bezahlen, wenn das aufgenommene Eigenkapital mehr als eine 
Million Franken beträgt. Gemeinnützige Unternehmen sind von der 
Abgabe ausgenommen. 
In den letzten 20 Jahren hat die Schweiz jedes Jahr durchschnittlich 
250 Millionen Franken an Emissionsabgaben eingenommen. 
 

 3 Gründe für ein JA zur Abschaffung der Stempelsteuer: 

 Wir wollen die Unternehmen stärken. 

 Wir wollen den Finanzplatz Schweiz konkurrenzfähig halten. 

 Wir wollen diese Vorinvestition in die Zukunft tätigen. 
 

 

JA zum Mediengesetz 

In der Schweiz werden Medien vom 
Bund finanziell unterstützt. Der Bund 
bietet Verlagen z. B. günstigere Preise 
für die Zustellung von Zeitungen an. 
Auch private Lokalradios und regionale 
Fernsehsender werden finanziell 

unterstützt. Das Parlament will die finanzielle Unterstützung für 
Schweizer Medien erhöhen. Es hat deshalb in einem Gesetz ein 
Massnahmenpaket für Medien beschlossen. 

Wird das Massnahmenpaket für die Medien angenommen, erhalten 
Schweizer Zeitungen und Online-Medien während sieben Jahren 
höhere finanzielle Unterstützung. 
 

3 Gründe für ein JA zum Mediengesetz: 

 Wir wollen, dass die Lokalmedien auch künftig berichten können. 

 Wir wollen, dass die Vereine, der regionale Sport und die Kultur 
auch künftig eine Stimme haben. 

 Wir wollen das Mediengesetz, weil es wichtig ist für unser Land. 
 

 

 

Agenda 2022 
 
Orientierungsversammlung 
Bergstrasse 
Mittwoch, 15. März 2022, 
Zentrum Linde 
 
 
Parteiversammlung 
Dienstag, 03. Mai 2022 
 
 
Gemeindeversammlung 
Dienstag, 10. Mai 2022, Zentrum 
Linde 
 
 
Familienpicknick 
Sonntag, 28. August 2022,  
Sport- und Freizeitanlage Moos 
 
 
Mitte-Plus Anlass 
Freitag, 23. September 2022 
 
 
Partei- und 
Generalversammlung 
Mittwoch, 30. November 2022 
 
 
Gemeindeversammlung 
Dienstag, 13. Dezember 2022, 
Zentrum Linde 
 
 
Bitte reservieren Sie sich diese 
Termine schon heute. 



  

 

 

 

NEIN zur Volksinitiative Tier- und Menschenversuchsverbot 

In der Schweiz sind Tier- und Menschenversuche erlaubt. Tierversuche 
werden vor allem bei der Entwicklung von Medikamenten und Therapien 
eingesetzt. Mit ihnen werden die Wirksamkeit und Sicherheit von Medi-
kamenten getestet. Wer einen Tierversuch durchführt, muss diesen vorgängig 
von einer kantonalen Tierversuchskommission prüfen lassen. ForscherInnen 
dürfen dabei nur die nötigsten Tests an Tieren durchführen. Auch die 
Forschung am Menschen unterliegt strengen Regeln. Wer einen Versuch am 

Menschen durchführt, muss diesen vorgängig von einer kantonalen Ethikkommission prüfen lassen. 
ForscherInnen müssen dabei die Würde, Persönlichkeit und Gesundheit der Personen schützen. 
 
3 Gründe für ein NEIN zur Volksinitiative Tierversuche: 

 Wir wollen die Entwicklung von wirksamen Medikamenten weiterhin unterstützen. 

 Wir wollen, dass Therapien auch künftig in der Schweiz angeboten werden. 

 Wir wollen den Forschungszweig Schweiz nicht lahmlegen. 
 

 

NEIN zur Volksinitiative Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung 

In der Schweiz ist Tabakwerbung teilweise erlaubt. Es gibt bestimmte 
Einschränkungen wie das Verbot von Tabakwerbung in Radio und 
Fernsehen. Nicht erlaubt ist auch Tabakwerbung, die sich direkt an 
Minderjährige richtet. Zudem dürfen keine Werbegeschenke oder 
Gratiszigaretten an Minderjährige verteilt werden. In einigen Kantonen gibt 
es noch weitere Einschränkungen für Tabakwerbung. 
Es wurde eine Volksinitiative eingereicht, die für Minderjährige 

zugängliche Tabakwerbung schweizweit verbieten will. 
Der Bundesrat und das Parlament haben im Oktober 2021 ein neues Tabakproduktegesetz 
verabschiedet und stellen es der Volksinitiative als indirekten Gegenvorschlag gegenüber. 

Was würde sich ändern? 
Wird die Volksinitiative angenommen, ist Tabakwerbung überall dort verboten, wo sie für Minderjährige 
sichtbar und zugänglich ist. Deshalb ist nur noch Tabakwerbung erlaubt, die sich an Erwachsene richtet 
und für Minderjährige nicht sichtbar und zugänglich ist. Dies sind z. B. Werbemails, Prospekte, gezielte 
Internetwerbung oder Werbung über Social-Media-Kanäle. Zudem hält die Initiative fest, dass Bund und 
Kantone die Gesundheit von Minder jährigen fördern müssen. 
 
3 Gründe für ein NEIN zum Tabakverbotsgesetz: 

 Wir wollen kein Werbeverbot für ein legales Produkt. 

 Wir wollen, dass das Tabakproduktegesetz angepasst wird. 

 Wir wollen, dass die Einschränkungen von 1995 weitergeführt werden. 
 
 

JA zur Tragung des COVID-bedingten Verlusts 2020 des Kantonspitals in Form einer 
Aktienkapitalerhöhung 

 
Das Luzerner Kantonspital hat im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie 
einen Verlust von 25,9 Millionen Franken verbucht. Der Kanton als Eigner 
des Spitals hat beschlossen, diesen Verlust mit einer Aktienkapitalerhöhung 
in gleicher Höhe zu kompensieren. 
 

 
3 Gründe für ein JA zur LUKS-Aktienkapitalerhöhung: 

 Wir wollen auch künftig eine sichere und flächendeckende Gesundheitsversorgung. 

 Wir wollen, dass die coronabedingten Ertragsausfälle im LUKS ausgeglichen werden. 

 Wir wollen, dass die Spitäler auch künftig investitionsfähig bleiben. 


